
Auszug aus der Verordnung über die Studiengänge und Prüfungen an den staatlichen 
Fachschulen für Sozialpädagogik im Land Berlin 
(Sozialpädagogikverordnung - SozpädVO) 
Fassung vom 15. September 2025  

Kapitel 2 
Zulassung, Aufnahmeverfahren, Probezeit 

 
§ 5 

Zulassung zum Vollzeitstudium 

 

(1) Die Zulassungsvoraussetzungen zum Vollzeitstudium erfüllt, wer 

1. über die persönliche und gesundheitliche Eignung gemäß § 7 Absatz 1 und 2 verfügt, 

2. a) die Fachhochschulreife, die fachgebundene Hochschulreife, die allgemeine 
Hochschulreife oder einen jeweils gleichwertigen Abschluss oder Bildungsstand in einem 
Bildungsgang mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik erworben hat oder 

b) die Fachhochschulreife, die fachgebundene Hochschulreife, die allgemeine 
Hochschulreife oder einen jeweils gleichwertigen Abschluss oder Bildungsstand in einem 
anderen Bildungsgang erworben hat und eine für das Fachschulstudium förderliche 
Tätigkeit von mindestens acht Wochen nachweisen kann oder 

c) den mittleren Schulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss oder Bildungsstand 
erworben hat und über eine berufliche Vorbildung verfügt, 

3. seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat 
und 

4. die deutsche Sprache in einem Umfang beherrscht, der erwarten lässt, dass er dem 
Unterricht folgen und sich in Wort und Schrift verständlich äußern kann. 

Die Feststellung, ob ein den in Satz 1 Nummer 2 genannten Abschlüssen gleichwertiger 
Bildungsstand vorliegt, trifft die Schulaufsichtsbehörde. Zur Feststellung der nach Satz 1 
Nummer 4 geforderten Sprachkenntnisse können schriftliche und mündliche Eignungstests 
durchgeführt werden. 

 

(2) Berufliche Vorbildungen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c sind 

entweder 

1. der erfolgreiche Abschluss 

a) einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufsausbildung oder 

b) einer mindestens zweijährigen nichteinschlägigen Berufsausbildung und der Nachweis 
einer für das Fachschulstudium förderlichen Tätigkeit von mindestens acht Wochen 

oder 



2. eine Berufstätigkeit im Umfang von mindestens der Hälfte der ortsüblichen wöchentlichen 
Arbeitszeit 

a) in einem einschlägigen Arbeitsfeld und einer Dauer von mindestens drei Jahren oder 

b) in einem nichteinschlägigen Arbeitsfeld und einer Dauer von mindestens vier Jahren. 

 

(3) Für die Fachschulausbildung förderlich oder einschlägig sind Berufsausbildungen, 
Tätigkeiten oder Berufstätigkeiten in sozialpädagogischen, sozialpflegerischen oder 
familienpflegerischen Arbeitsfeldern. In Zweifelsfällen entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. 

 

(4) Auf die Berufstätigkeit nach Absatz 2 Nummer 2 werden bis zu insgesamt höchstens einem 
Jahr angerechnet: 

1. die selbständige Führung eines Haushalts mit mindestens drei Personen, 

2. die selbständige Führung eines Haushalts mit zwei Personen, wenn dem Haushalt eine 
erziehungs- oder pflegebedürftige Person angehört, 

3. die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres und 

4. die Erfüllung einer Dienstpflicht nach Artikel 12a Absatz 2 des Grundgesetzes oder nach 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, soweit der Einsatz in einem sozialpädagogischen, 
sozialpflegerischen oder familienpflegerischen Tätigkeitsbereich erfolgte. 

 

(5) Wer aus nicht selbst zu vertretenden Gründen die Probezeit nicht abschließen kann oder 
nicht bestanden hat, kann erneut zum Studium zugelassen werden. 

 

(6) Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Fachschule oder Fachakademie für 
Sozialpädagogik im Geltungsbereich des Grundgesetzes schon einmal 

1. die Probezeit aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht bestanden haben, 

2. die Abschlussprüfung oder die Prüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler endgültig 
nicht bestanden haben oder 

3. einen Studiengang deshalb nicht abgeschlossen haben, weil das Schulverhältnis aus von 
ihnen zu vertretenden Gründen vorzeitig endete oder beendet wurde, dürfen nicht erneut 
zugelassen werden. In begründeten Einzelfällen kann die Schulaufsichtsbehörde 
Ausnahmen von Satz 1 Nummer 1 und 3 zulassen. In diesen Fällen setzt die erneute 
Zulassung zusätzlich voraus, dass 

1. die Antragstellerin oder der Antragsteller in den letzten zwei Jahren einschlägige 
berufliche Tätigkeiten im Sinne des Absatzes 3 ausgeübt hat, die nach Umfang und 
Dauer insgesamt mindestens einer einjährigen Vollzeitbeschäftigung entsprechen, und 



2. nach einem Eignungsgespräch mit der Antragstellerin oder dem Antragsteller die 
Erwartung besteht, dass der künftige Schulbesuch erfolgreich abgeschlossen werden 
kann. 

Die erneute Zulassung ist frühestens zwei Jahre nach der Beendigung des vorherigen 
Schulverhältnisses möglich. Die Schulaufsichtsbehörde kann die Durchführung des 
Eignungsgesprächs der Schulleiterin oder dem Schulleiter der Schule übertragen, an der die 
erneute Aufnahme beantragt ist. Antragstellerinnen und Antragsteller, die die erneute Zulassung 
nicht erhalten, können endgültig nicht mehr zugelassen werden. 

 

§ 6 
Zulassung zum Teilzeitstudium 

Die Zulassungsvoraussetzungen für das Teilzeitstudium erfüllt, wer 

1. die Zulassungsvoraussetzungen nach § 5 erfüllt, 

2. mit mindestens der Hälfte der ortsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit eine einschlägige 
berufliche Tätigkeit im Sinne des § 5 Absatz 3 ausübt und 

3. das Einverständnis des Arbeitgebers zur Aufnahme des berufsbegleitenden Studiums 
nachweist. 

 

Quelle: https://gesetze.berlin.de/perma?j=FSchulSozP%C3%A4dAPrV_BE 


